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Eckpunkte für eine „Große Justizreform“ 
 

 

Die Rechtsprechung ist als Dritte Gewalt ein Grundpfeiler der 

rechtsstaatlichen Ordnung. Sie gewährleistet Rechtsschutz und 

Rechtssicherheit. Hierdurch bewahrt sie den Rechtsfrieden in unserer 

Gesellschaft. Dem verfassungsmäßigen Auftrag der Dritten Gewalt im Staate 

kann nur eine unabhängige und leistungsstarke Justiz gerecht werden. Dies 

gilt auch und in besonderem Maße in Zeiten, die durch wirtschaftliche 

Umbrüche, Sparzwänge der öffentlichen Haushalte und Einschnitte in die 

sozialen Sicherungssysteme geprägt sind.  

 

Zwar hat auch die Justiz angesichts der allgemeinen Finanzsituation ihren 

Beitrag zur Konsolidierung im öffentlichen Bereich zu leisten. Dies darf 

jedoch nicht zu einer Schwächung der Dritten Gewalt führen, indem der 

Justiz die für eine qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung notwendigen 

Ressourcen entzogen werden. Vielmehr sollten die bestehenden 

Sparzwänge zum Anlass für nachhaltige Strukturverbesserungen in der 

Justiz genommen werden.  

 

Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich daher für die 

Entwicklung des Gesamtkonzepts einer „Großen Justizreform“ aus, mit der 

die notwendige Leistungsstärke und Zukunftsfähigkeit der Justiz langfristig 

gesichert wird. Bei der Entwicklung dieses Konzepts werden die Belange 

aller in und mit der Justiz Tätigen einzubeziehen sein. Die richterliche 

Unabhängigkeit ist dabei uneingeschränkt zu wahren.  
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Die Justiz muss ihre Kernaufgaben weiterhin zügig und mit hohem Anspruch 

an die Qualität ihrer Leistungen erfüllen können. Dagegen sollte geprüft 

werden, ob sonstige Aufgaben, die bislang zwar von der Justiz erfüllt werden, 

jedoch nicht zwingend auf die Dritte Gewalt bezogen sind, anderen Stellen 

übertragen werden können. Hier wird auch an die Einbindung Dritter in die 

Aufgabenerfüllung zu denken sein. Weiter sollte die gebotene Reform als 

Chance verstanden werden, das Gerichtsverfassungs- und –verfahrensrecht 

bei Wahrung rechtsstaatlicher Standards grundlegend zu vereinfachen. 

Bestehende Differenzierungen beim Aufbau und Verfahren der Gerichte 

sollten nur dort fortgeführt werden, wo sie sachlich zwingend erforderlich 

sind.  

 

Hieraus ergeben sich folgende Ansatzpunkte der „Großen Justizreform“: 

 

● Deregulierung,  

● Aufgabenübertragung/Auslagerung, 

● Konzentration, 

● Qualitätssicherung. 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die 

Justizstaatssekretärinnen und Justizstaatssekretäre, bis zur 

Frühjahrskonferenz 2005 detaillierte Vorschläge für eine „Große Justizreform“ 

unter Berücksichtigung dieser Ansätze und der nachfolgend genannten 

Eckpunkte zu erarbeiten. 

 

Soweit bereits Arbeitsgruppen mit einer möglichen Aufgabenverlagerung 

befasst sind, sollen deren Ergebnisse im Kontext der „Großen Justizreform“ 

gebündelt werden.  

 

Das Bundesministerium der Justiz wird gebeten, das Vorhaben der „Großen 

Justizreform“ zu unterstützen. 

 


